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Bilanz 

 

 
Im Jahr 2025 konnten fällige Finanzierungskredite in der Höhe von CHF 6.0 Mio. zurückbezahlt 
werden.  
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Investitionsrechnung 

Anschaffungen oder Projekte, welche über mehrere Jahre genutzt werden und Kosten von über 
TCHF 40 verursachen, werden nicht in der Erfolgsrechnung, sondern in der Investitionsrechnung 
abgebildet. Sobald die Anlage genutzt wird, werden die Gesamtkosten jährlich abgeschrieben und 
den Globalbudgets belastet. Die Gemeinde Neuenkirch investierte im Jahr 2025 insgesamt 
CHF 10.251 Mio. (Nettoinvestitionen). Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenarten zeigt die fol-
gende Tabelle. Die Investitionsprojekte sind in den jeweiligen Dokumentationen der Bereiche näher 
erläutert.   

 

 
Die im Budget eingestellte Investitionssumme wurde im Rechnungsjahr 2025 nicht ausgeschöpft. 
Mit Beschluss des Gemeinderats vom 5. März 2026 wurden die notwendigen Budgets der erst im 
Jahr 2026 oder später realisierten Projekte in die neue Rechnung übertragen. Ein detaillierter Aus-
weis der betroffenen Projekte ist im Anhang zur Jahresrechnung aufgeführt.  
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Kontrolle über Sonderkredite 
Sonderkredite werden separat ausgewiesen. Sonderkredite sind hohe Kredite der Investitionsrech-
nung, welche von den Stimmberechtigten einzeln verabschiedet wurden. In der Jahresrechnung 
2025 werden zwei Sonderkredite ausgewiesen. Der Nachtrags- und Sonderkredit für die Widmung 
von Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen konnte gemäss dem Beschluss der Gemeinde-
versammlung umgesetzt werden. Für den zweiten Sonderkredit sind die Abschlussarbeiten im Jahre 
2026 vorgesehen. Gemäss aktuellem Stand kann das Projekt im Rahmen des Kredits abgeschlos-
sen werden.  

 

 

 

Geldflussrechnung 
Die Geldflussrechnung dient als Informations- und Führungsinstrument. Sie erlaubt unter Berück-
sichtigung der drei Ursachenbereiche (Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) Aussagen 
zur Liquidität und Prognosen über den zukünftigen Finanzmittelbedarf. In der Geldflussrechnung des 
Jahres 2025 ist der Sonderkredit für die Widmung von Finanzvermögen in das Verwaltungsvermö-
gen als Investitionsausgabe abgebildet. Aus diesem Grund konnten die Ausgaben für die Investiti-
onstätigkeit nicht vollumfänglich aus eigenen Mitteln finanziert werden. Gleichzeitig konnten unter 
Verwendung der vorhandenen liquiden Mittel Darlehen in der Höhe von CHF 6.0 Mio. amortisiert 
werden. Womit die Zinsbelastung im Rechnungsjahr und in der Zukunft verkleinert wird.  
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Finanzkennzahlen 
Die für die Gemeinden massgeblichen Finanzkennzahlen werden vom Regierungsrat des Kantons 
Luzern festgesetzt. Die dabei festgelegten Bandbreiten entsprechen einer gesunden Entwicklung 
des Finanzhaushaltes über die Jahre. Diese Kennzahlen ermöglichen einen Vergleich mit anderen 
Gemeinden sowie eine Beurteilung der Entwicklung der Finanzen. Die ausgewiesenen Kennzahlen 
sind Bestandteil des Aufgaben- und Finanzplanes sowie des Jahresberichtes (Jahresrechnung) der 
Gemeinden. Die Bandbreiten (Zielgrössen) werden durch den Regierungsrat festgesetzt. Mit dem 
vorliegenden Rechnungsabschluss konnte eine weitere Verbesserung der Kennzahlen erzielt wer-
den. 

Nettoverschuldungsquotient 
Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge (Steuererträge inkl. Ressourcenausgleich) 
erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Im Jahr 2025 wird die Vorgabe erfüllt. 

Selbstfinanzierungsgrad 
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen (IR-Rechnung) die Gemeinde aus eige-
nen Mitteln finanzieren kann. Der Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2025 erfüllt diese Anforderung 
nicht. Der Grund dafür sind die in der Vergangenheit getätigten grossen Investitionen (Zentrum 
Grünau, Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti) sowie die in der Investitionsrechnung berücksichtigte 
Widmung in das Verwaltungsvermögen der Parzelle Krauerhus-Nord. Unter Berücksichtigung der 
Einflussfaktoren betrachtet der Gemeinderat die Abweichungen der beiden Kennzahlen für den 
Selbstfinanzierungsgrad als vertretbar.  

Zinsbelastungsanteil 
Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den Zinsaufwand ge-
bunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.  
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Nettoschuld in CHF je Einwohner und Einwohnerin 
Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach Abzug des Finanzvermögens. Der Grenzwert 
wird im Jahr 2025 eingehalten. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist in erster Linie mit der 
Widmung der Parzelle Krauerhus-Nord vom Finanz- in das Verwaltungsvermögen und der dadurch 
gegebenen Abnahme des Finanzvermögens begründet.  

Nettoschuld in CHF je Einwohner/in ohne Spezialfinanzierungen  
Diese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des durch Steuergelder finanzierten Aufgabenbe-
reichs. Neben den Spezialfinanzierungen (Feuerwehr, Wasserleitung Zivilschutzanlage bis Rast-
stätte A2, Abwasserbeseitigung, Abfallbewirtschaftung, Wohn- und Pflegezentrum) wird das Finanz-
vermögen nicht berücksichtigt. Im den Jahre 2025 und 2027 wird die Vorgabe erfüllt.  

Selbstfinanzierungsanteil 
Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde zur Finanzierung der Investitio-
nen aufwenden kann. Im Jahr 2025 wird die Vorgabe nicht erfüllt. Der Grund liegt wie bei den bereits 
oben genannten Kennzahlen im Wesentlichen bei der Widmung von Finanzvermögen in das Ver-
waltungsvermögen.  

Kapitaldienstanteil 
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die 
Abschreibungen (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden 
finanziellen Spielraum hin. Im Jahr 2025 wird die Vorgabe erfüllt. 

Bruttoverschuldungsanteil 
Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem 
angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht. Im den Jahr 2025 wird die Vor-
gabe erfüllt.  
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Bewilligte Kreditüberschreitungen Rechnung 2025 
Gemäss den rechtlichen Grundlagen können Kreditüberschreitungen durch den Gemeinderat bewil-
ligt werden, wenn eine höhere Gesetzgebung (z.B. kantonales Reglement) eine Ausgabe unmittel-
bar vorschreibt. Im Rechnungsjahr 2025 konnte im Bereich «1030 Soziales und Gesellschaft» bei 
einem Aufwandplus von TCHF 254 das Globalbudget um TCHF 131 nicht eingehalten werden. Der 
Grund dafür sind die höheren Ausgaben für die Finanzierung der Prämienverbilligung (TCHF 134) 
sowie die gesetzlich vorgegebene Finanzierung der Gemeinde an die Langzeitpflege (Wohn- und 
Pflegezentren sowie Spitex) in der Höhe von TCHF 534.  

Der Gemeinderat bewilligte mit der Sitzung von 19. März 2026 die Kreditüberschreitung des Global-
budget im Bereich 1030 Soziales und Gesellschaft von insgesamt CHF 131'169.87. 

Bewilligte Kreditübertragungen (ergänztes Budget)  
Wenn ein im Budget ausgewiesenes Vorhaben nicht innerhalb der Rechnungsperiode ausgeführt 
oder abgeschlossen wird, besteht gemäss dem Finanzhaushaltsgesetz (§ 16 FHGG) die Möglich-
keit des Kreditübertrags auf das folgende Rechnungsjahr. Die Kreditübertragungen dürfen nur für 
das ursprünglich vorgesehene Vorhaben verwendet werden. Die Überträge werden den Stimmbe-
rechtigten im Jahresbericht zur Kenntnis gebracht.  

Der Gemeinderat Neuenkirch hat Kreditübertragungen der Investitionsrechnung ins Budget 2026 in 
der Höhe von insgesamt CHF 3'149'097.- bewilligt. Die detaillierte Aufstellung der Projekte ist im 
Anhang zur Jahresrechnung enthalten. 
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Stellenplan Gemeinde Neuenkirch 
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Kontrollbericht Finanzaufsicht zur Rechnung des Vorjahres 
Der Kontrollbericht der kantonalen Finanzaufsicht zum Jahresbericht 2024 wird den Stimmberech-
tigten wie folgt eröffnet:  
 
«Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Jahresbericht 2024 mit dem übergeordneten 
Recht, insbesondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, ver-
einbar ist und ob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Fi-
nanzhaushalts erfüllt. Sie hat gemäss Bericht vom 21. Oktober 2025 keine Anhaltspunkte festge-
stellt, die aufsichtsrechtliche Massnahmen erfordern würden.» 
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Prüfungsbericht der Revisionsstelle an die Stimmberechtigten der 
Gemeinde Neuenkirch 
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Bericht der Controlling-Kommission  
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Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde Neuenkirch am 19. März 
2026 verabschiedet und beantragt gemäss den Erläuterungen im Traktandum 1: 

1. Der Jahresberichts 2025 (bestehend aus den Berichten zu den Aufgabengebieten, der Jahres-
rechnung, dem Prüfbericht der externen Revisionsstelle und dem Kontrollbericht der Finanzauf-
sicht des Kantons Luzern) sei zu genehmigen. 

2. Der Bericht der Controlling-Kommission zum Jahresbericht 2025 sei zur Kenntnis zu nehmen. 
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Beschluss zum Parkplatzreglement der Gemeinde Neuenkirch  

Das Wichtigste in Kürze 

Zusammen mit der Bevölkerung und der Ortsplanungskommission wurde ein Reglement zur Bewirt-
schaftung der öffentlichen Parkplätze erarbeitet. Das neue Reglement strebt eine zielgerechte Nut-
zung der Parkplätze an. Zum Parkplatzreglement und der Verordnung wurde vom 10. März 2025 bis 
8. April 2025 eine öffentliche Mitwirkung und vom 3. November bis am 15. Dezember 2025 eine 
formelle Vernehmlassung durchgeführt. Nach dem Beschluss der Gemeindeversammlung werden 
die erforderlichen Massnahmen für die Umsetzung des Parkplatzreglements vorgenommen. Die In-
kraftsetzung ist per 1. Januar 2027geplant. 

Bisheriger Planungsverlauf  

Zusammen mit der Bevölkerung und der Ortsplanungskommission wurde ein Reglement zur Bewirt-
schaftung der öffentlichen Parkplätze erarbeitet.  
Die öffentliche Mitwirkung fand vom 10. März bis 8. April 2025 mit Informationsveranstaltung und 
Online-Umfrage statt. Die Rückmeldungen und Umfrageresultate wurden anonymisiert ausgewertet 
und im Reglement sowie der Verordnung verarbeitet. Aufgrund einer schriftlichen Eingabe eines 
Zusammenschlusses von verschiedenen Vereinen sowie diverser Anliegen des Ladehus Stäg wur-
den Gespräche mit den Vertretenden der Vereine und den Ladenbetreibern des Ladehus Stäg ge-
führt. Mit den Vertretenden der Vereine konnten einige Details vereinbart werden, welche für sie 
wichtig sind. Der Parkplatz beim Ladehus Stäg wird nicht dem Parkplatzreglement unterstellt, es 
wird jedoch eine eigene Bewirtschaftung eingeführt. Die Mitwirkungseingaben und die Antworten 
darauf sind auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet.  
Anschliessend fand vom 3. November 2025 bis am 15. Dezember 2025 der formelle Vernehmlas-
sungsprozess zum Reglement statt. Es ging eine Eingabe einer Abteilung der Gemeinde betreffend 
Gebühren für die Arbeitnehmenden der Gemeinde ein. Diese Eingabe betrifft eine Regelung zwi-
schen der Gemeinde als Arbeitgeberin und ihren Arbeitnehmenden; sie wird parallel zur Beschluss-
fassung geklärt. Im Parkplatzreglement ist vorgesehen, dass Berechtigungs-Parkkarten (für das ge-
bühren-freie Parkieren) ausgestellt werden können.  

Parkplatzreglement und Verordnung  

Das neue Reglement strebt eine zielgerechte Nutzung der Parkplätze an. Einerseits sollen die vor-
handenen öffentlichen Parkplätze für die kurzzeitige Nutzung (z.B. Einkauf, Vereinsprobe) weiterhin 
kostenlos zur Verfügung stehen. Andererseits soll die Bevölkerung motiviert werden, kürzere Stre-
cken innerhalb der Ortsteile zu Fuss oder mit dem Velo zurückzulegen. Dies trägt zur Entlastung 
des Verkehrs bei, entschärft die Parkplatz-Problematik in der Gemeinde und fördert eine nachhalti-
gere und umweltfreundlichere Mobilität.  
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Das Reglement basiert auf dem kantonalen Muster-Reglement sowie auf Regelungen, die in ande-
ren Gemeinden bereits angewendet werden. Das Reglement umfasst die Bewirtschaftung von öf-
fentlichen Parkplätzen (z.B. entlang der Sempachstrasse), zweckgebundenen Parkplätzen (z.B. 
Schulhäuser) und nicht zweckgebundenen Parkplätze (z.B. Lippenrüti an der Hauptstrasse), die im 
Besitz der Gemeinde sind. Eigentümerschaften von privaten Parkplätzen können sich freiwillig dem 
Reglement unterstellen. Dies soll verhindern, dass Parkierende von bewirtschafteten öffentlichen 
Parkplätzen auf private Parkplätze ausweichen. Der Text des neuen Parkplatzreglements ist im An-
hang dieser Botschaft aufgeführt. . 

Weitere Schritte  

Nach dem Beschluss der Gemeindeversammlung wird der Gemeinderat die Verordnung zum Park-
platzreglement der Gemeinde Neuenkirch beschliessen und die erforderlichen Massnahmen für die 
Umsetzung des Parkplatz-Reglements werden vorgenommen. Die Inkraftsetzung ist per 1. Januar 
2027 geplant.  
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Bericht der Controlling-Kommission  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 
Dem Parkplatzreglement der Gemeinde Neuenkirch sei zuzustimmen. 
 
 
 
 



54

Traktandum 3  

 53

Traktandum 3 

Ersatzwahl eines Mitgliedes des Urnenbüros für die Amtsdauer 2024 bis 
2028 
Auf Ende Dezember 2025 reichte Laura Bucher, Vertreterin der Partei die Mitte Neuenkirch, infolge 
Wegzugs aus der Gemeinde ihren Rücktritt als Mitglied des Urnenbüros ein. Laura Bucher enga-
gierte sich in den vergangenen vier Jahren bei der Ermittlung der Wahl- und Abstimmungsergeb-
nisse und leistete wertvolle Arbeit. Die Verdienste von Laura Bucher werden an der Landsgemeinde 
offiziell verdankt. 
Die Ortsparteien wurden über die Demission von Laura Bucher informiert. Bis zum Druck der Bot-
schaft ist folgender Wahlvorschlag eingegangen: 
Die Mitte 
Benjamin Lüthi, Gärtnerweg 12, 6206 Neuenkirch  
 
Die Stimmberechtigen können an der Landsgemeindeversammlung weitere Kandidaten vorschla-
gen. 

Antrag des Gemeinderates 

Es sei ein Mitglied für das Urnenbüro für die Amtsdauer 2024 bis 2028 zu wählen. 
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Verschiedenes und Informationen 
- Informationen über den Luzerner Kantonal-Musiktag Neuenkirch 2027 
- Information zum Konzept über die Anerkennung der Freiwilligenarbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleiben Sie informiert und melden Sie sich direkt durch Scannen des QR-Codes für unseren 
Newsletter an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impressum 
 
Einwohnergemeinde Neuenkirch 
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Die Einwohnergemeinde Neuenkirch erlässt gestützt auf die §§ 27 und 28 des Strassengeset-
zes (StrG) vom 21. März 1995 folgendes Reglement über die Gebühren für das Parkieren: 
 
 

I. Allgemeine Bestimmungen  

Art. 1 Zweck, Geltungsbereich und Inhalt  
1 Das Reglement bezweckt die optimale Nutzung der Abstellflächen gemäss Abs. 2 und ein 

zukunftsgerichtetes Mobilitätsverhalten. 
  

2 Das Reglement gilt für das gesamte Gemeindegebiet für Abstellflächen auf öffentlichem 
Grund, Abstellflächen im Eigentum der Gemeinde Neuenkirch sowie Abstellflächen, in pri-
vatem Eigentum, sofern sich die Eigentümer freiwillig diesem Reglement unterstellt haben.  
 

3 Es regelt die Gebühren für das zeitlich beschränkte Parkieren von Fahrzeugen, ausge-
nommen Fahrräder und Motorfahrräder, und das Dauerparkieren von Berechtigten. 
 

4 Die Bewirtschaftung der Parkierungsanlagen erfolgt im Grundsatz ganzjährig von Montag 
bis Sonntag während 24 Stunden. Abweichende Bestimmungen werden in der Verordnung 
zum Parkplatzreglement festgelegt.  
 

Abs. 1: Ergänzung mit Zweck  
Nach Bundesrecht (Art. 9 ff. der Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge [VTS]) 
wird zwischen Motorfahrzeugen und motorlosen Fahrzeugen (wie Anhänger und Fahrräder) unterschieden. Zu den 
Motorfahrzeugen zählen die leichten Motorwagen (wie Personenwagen, Kleinbusse und Lieferwagen), die schwe-
ren Motorwagen (wie Lastwagen und Gesellschaftswagen) und die übrigen Motorfahrzeuge (wie Motorräder und 
Motorfahrräder). Nach §§ 27 und 28 StrG sind Motorfahrräder und Fahrräder von der Gebührenpflicht ausgenom-
men. 

Art. 2 Unterstellung privater Abstellflächen auf Verlangen  
1 Auf Gesuch der Eigentümerschaft kann die Gemeinde Abstellflächen im privaten Eigentum 

diesem Reglement unterstellen.  
 

2 Die Eigentümerschaft hat sich an den Kosten des Bewirtschaftungsaufwands und Park-
platz-Kontrolldienstes der Gemeinde zu beteiligen, wenn sie dies auf ihren Abstellflächen 
nicht selber besorgt. Auch bei eigener Kontrolle können Ordnungsbussen durch Polizeior-
gane erhoben werden. 
 

3 Die Abgeltung und Rahmenbedingungen für die Unterstellung privater Abstellflächen wer-
den zwischen der Gemeinde und der Eigentümerschaft in einer separaten Vereinbarung 
festgelegt.  

 
Beispiel Gemeinde Büron mit Ergänzungen aufgrund der Diskussionen in der AG 

Art. 3 Verwendung der Gebühren 
Die Gebühren und allfällige Bearbeitungsgebühren sind für Erstellung, Ausbau, Gestaltung 
(z.B. Bepflanzung, Materialisierung) Erneuerung, Unterhalt, Betrieb, Kontrolle und Subventio-
nierung der Abstell- und Verkehrsflächen für Motorfahrzeuge (welche diesem Reglement un-
terstellt sind) und Fahrräder sowie für die Förderung des öffentlichen Verkehrs, Massnahmen 
zur Verknüpfung von öffentlichem und privatem Verkehr und weitere Massnahmen für zu-
kunftsgerichtetes Mobilitätsverhalten zu verwenden. 
 
Diese Verwendung entspricht jener der Ersatzabgaben für Abstellflächen auf privatem Grund (§ 95 Abs. 4 StrG). 
Die Gemeinden können auch andere Verwendungszwecke vorsehen, z.B. für die Erstellung, den Betrieb und den 
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Unterhalt von Parkplätzen und Trottoirs (§ 27 Abs. 2a StrG), für die Kontrolle des Parkierens, die Anschaffung, die 
Installation und den Unterhalt der dafür notwendigen Einrichtungen sowie das Ausscheiden und Kennzeichnen der 
entsprechenden Parkierflächen (§ 27 Abs. 2b StrG), für Massnahmen zur Verknüpfung von öffentlichem und pri-
vatem Verkehr, für öffentlich benutzbare Parkierflächen und Parkhäuser oder für die Bekämpfung der nachteiligen 
Auswirkungen des Strassenverkehrs. 
Ergänzung mit weiteren Aspekten, welche die AG als wichtig beurteilt  

Art. 4 Ausnahmen 
Die Gemeinde kann im öffentlichen Interesse Ausnahmen von den Parkgebühren und/oder 
der Parkdauer in räumlicher, persönlicher und zeitlicher Hinsicht bewilligen. 
 
Art. Ausnahmen Gemeinde Büron (2022)  

II. Gebühren für das zeitlich beschränkte Parkieren 

Art. 5 Gebührenpflicht 
Wer ein Fahrzeug auf einer Parkierungsanlage abstellt, welche diesem Reglement unterstellt 
ist, hat eine Gebühr zu entrichten.  
 
Das Signal „Parkieren gegen Gebühr“ kennzeichnet Parkplätze, auf denen Motorwagen nur gegen Gebühr und 
nach den an der Parkuhr vermerkten Bestimmungen abgestellt werden dürfen (Art. 48 Abs. 6 der Signalisations-
verordnung [SSV]).  
Die Bemessung der Gebühr richtet sich insbesondere nach den Kriterien gemäss § 27 Abs. 2 StrG. Die Tarife der 
öffentlichen Verkehrsmittel und der öffentlich benutzbaren Parkflächen und Parkhäuser können berücksichtigt wer-
den. 

Art. 6 Kurzfristiges Parkieren 
1 Als kurzfristiges Parkieren gilt das Parkieren bis zu einer Parkdauer von 2.5 Stunden. 
 
2 Für das kurzfristige Parkieren wird keine Gebühr erhoben.  
 
Abs. 1: Dauer ist anpassbar, wird im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung im Frühling 2025 zu eruieren sein. Dis-
kussion AG: Parkieren bis zu zwei Stunden soll gebührenfrei sein. Dies ist allerdings mit den Vereinen noch zu 
diskutieren. Rückmeldungen aus der ersten Vernehmlassung mit Besitzern öffentlich genutzter Parkflächen haben 
gezeigt, dass zwei Stunden für Vereinsproben nicht ausreichen, entweder sei 1.5 Stunden oder weniger zweck-
mässig (richtiger Anreiz um auch mal nicht mit dem Auto ins Dorf zu fahren, genügend Zeit für Einkauf) oder dann 
2.5 Stunden gebührenfrei sein sollen (reicht für Vereinsproben, Trainings inkl. anschliessendem «Bier») 
Abs. 2: Im Reglement kann auch nur der Gebührenrahmen festgelegt werden. Diesfalls ist die Festlegung der 
konkreten Höhe an den Gemeinderat (in einer Verordnung) zu delegieren ("Der Gemeinderat legt die Höhe in einer 
Verordnung fest. Der Gemeinderat legt die Parkgebühren zwischen X und max. X pro Stunde fest.  

Art. 7 Längerfristige Parkierung 
1 Als längerfristiges Parkieren gilt das Parkieren während einer Parkdauer von mehr als 2.5 

Stunden. 
 
2 Die Gemeinde legt die Höhe der Gebühr in der Verordnung zum Parkplatzreglement fest. 

Die Gemeinde kann die maximale Parkdauer und Höhe der Gebühren nach Parkierungs-
anlage differenziert festlegen.  
 

3 Die Gebühr für das längerfristige Parkieren beträgt mind. Fr. 0.50 bis max. Fr. 3.00 pro 
Stunde. 

 
4 Die Gebühr für eine Tageskarte (24 Stunden) beträgt mind. Fr. 2.50 bis max. Fr. 10.00.  
 
Im Reglement kann auch nur der Gebührenrahmen festgelegt werden. Diesfalls ist die Festlegung der konkreten 
Höhe an den Gemeinderat (in einer Verordnung) zu delegieren "Der Gemeinderat legt die Höhe in einer Verordnung 
fest.". 



Gemeinde Neuenkirch  Parkplatzreglement  
(März 2026) 

4 

 

Art. 8 Gebührenerhebung 
Die Gebühren werden mit zentralen Parkuhren, Sammelparkuhren, Einzelparkuhren, elektro-
nische Kontrollschild- oder Vignettenerfassung oder durch einen von der Gemeinde beauftrag-
ten Parkplatzdienst erhoben. 
 

III. Berechtigungskarten 
Entscheid AG: Es gibt keine Dauerparkkarten, sondern Berechtigungskarten, welche einen Parkplatz auf öffentli-
chem Grund nutzen können. Grund ist: Private und Arbeitgebende sollen für genügend Parkplätze auf ihren eige-
nen Grundstücken / Arealen sorgen, und nicht öffentliche Abstellflächen in Anspruch nehmen.  
Keine Erhebung von Gebühren durch die Gemeinde für Berechtigungskarten. Die Gemeinde oder Private, welche 
ihre Parkplätze dem Reglement unterstellen – aber im Rahmen von Baubewilligungsverfahren Parkplätze erstellen 
mussten für Bewohner und Angestellte, haben ein Anrecht auf diese Parkplätze. Es ist der Gemeinde als Arbeitge-
berin und den Privaten überlassen, ob sie eine Gebühr für die Abgabe der Berechtigten-Parkkarten stellen.  

Art. 9 Berechtigung 
1 Als Berechtigte zählen Angestellte, Lehrpersonen, Therapiepersonal und weitere Perso-

nen im Auftrag der Gemeinde Neuenkirch für die Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeiten, 
sowie Behördenmitglieder der Gemeinde Neuenkirch. Bei privaten Abstellflächen, welche 
gemäss Art. 2 diesem Reglement unterstellt wurden, wird die Anzahl Berechtigte im Rah-
men der Vereinbarung festgelegt.  
 

2 Für Baustellen und Servicearbeiten kann die Gemeinde eine zeitlich befristete Regelung 
erlassen. 
 

Die Auflistung der Berechtigte ist abschliessend im Reglement geregelt. Als weitere Personen können zum Biespiel 
Unterhaltsarbeitende gelten. Die Anzahl der zulässigen Berechtigten bei privaten Abstellflächen richtet sich nach 
der Pflicht-Abstellplätze für Bewohnende/ Arbeitnehmende gemäss Baubewilligung.  
Die Berechtigungen sind gebunden an einen bestimmten Parkplatz. Die Berechtigungskarte ermöglicht nicht ein 
Parkieren auf allen Parkplätzen, welche dem Reglement unterstellt sind.  
Absicht ist, dass Lehrpersonen, Angestellte, etc. die Berechtigung nur während ihrer Arbeitszeit nutzen können.  

Art. 10 Rechtsstellung des Fahrzeughalters und der Fahrzeughalterin 
1 Der Besitz einer Berechtigungs-Parkkarte verschafft keinen Anspruch auf ein Parkfeld. 
 
2 Polizeiliche Anordnungen nach dem Strassenverkehrsrecht gelten auch für Fahrzeughalter 

und Fahrzeughalterinnen, die eine Berechtigungs-Parkkarte vorweisen.  
 

Anpassung aufgrund des Grundsatzes: keine Dauerparkkarte und Gebühr sondern Berechtigungskarten.  
 

Art. 11 Ausstellung der Berechtigungs-Parkkarten 
1 Die zuständige Stelle der Gemeinde stellt die Berechtigungs-Parkkarte auf Gesuch hin 

aus, sofern die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die/ der gesuchstellende Person/ Be-
trieb hat ihre Berechtigung nachzuweisen. Nötigenfalls erlässt die Gemeinde einen be-
schwerdefähigen Entscheid. 
 

2 Die Berechtigungs-Parkkarte ist, bis auf zeitlich befristete Baustellen, nicht übertragbar. 
 

3 Ausgestellte Berechtigungs-Parkkarten werden mit entsprechendem System erfasst. Die 
Berechtigungs-Parkkarte wird auf ein Fahrzeug mit dem entsprechenden amtlichen Kon-
trollschild (Nummernschild) ausgestellt. Für Besuchende sind Berechtigungs-Parkkarten 
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ohne Angabe zu Kontrollschildern möglich. Berechtigungs-Parkkarten in Papierform sind 
gut sichtbar hinter der Frontscheibe des Fahrzeuges anzubringen. 

 
Art. nicht aus Muster-Reglement, aber auf Basis von anderen Reglementen  
evtl. Abgleichen mit gewählten System  
Die anonymen Berechtigungs-Parkkarten für Besucher dürfen nicht missbraucht werden können (digitale Lösung?).  

Art. 12 Entzug der Berechtigungs-Parkkarte 
Die Gemeinde kann Berechtigungs-Parkkarten dauernd oder für eine bestimmte Zeit entzie-
hen, wenn die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen nicht oder nicht mehr erfüllt 
oder wenn sie oder er die Berechtigungs-Parkkarte missbräuchlich verwenden. 
 
Art. Gemeinde Beromünster (2023) / Büron (2022) 
 

IV. Sonderlösungen  

Art. 13 Spezialfälle 
Die Gemeinde bezeichnet einzelne Parkfelder für Elektro-Ladestationen oder für Sharing-
Fahrzeuge, für welche während dem Ladevorgang keine ordentlichen Parkgebühren erhoben 
werden. 

Art. 14 Besondere Benutzungen  
1 Das Abstellen von Gegenständen, Material, Maschinen, Wohnwagen, Anhängern oder an-

deren Sachen auf den Abstellflächen gemäss Art. 1 nicht zulässig.  
 

2 In zeitlich beschränkten Ausnahmefällen (grössere Veranstaltungen, während der Fas-
nacht) kann die Gemeinde eine Bewilligung ausstellen.  
 

3 Das Übernachten und Campieren auf Abstellflächen gemäss Art. 1 ist nicht zulässig. 
 
Aufgrund der Gespräche mit den Vereinen wird die Ergänzung in Abs. 2 gemacht. Damit können z.B. während 
Konzertwochenenden oder ähnlichem Anhänger abgestellt werden.  

Art. 15 Parkieren bei Veranstaltungen 
1 Bei grösseren Veranstaltungen kann die Gemeinde für die Abstellflächen und für Grund-

stücke auf öffentlichem oder privaten Grund, welche vorliegend nicht einer Parkierungsan-
lage zugeteilt sind, eine pauschale Parkplatzgebühr von Fr. 5.00 festlegen.  
 

2 Bei grösseren Veranstaltungen kann die Gemeinde eine bestimmte Anzahl Parkkarten für 
das gebührenfreie Parkieren auf den Abstellflächen ausstellen. Diese sind für Vor- und 
Nachbereitungsarbeit der helfenden Personen von Veranstaltungen vorgesehen.  

 
Bei mehrtägigen Grossveranstaltungen (ausgenommen Jahreskonzerte oder andere Jahresveranstaltungen) soll 
es möglich sein, eine Anzahl Parkkarten für das gebührenfreie Parkieren in Zusammenhang mit dieser Grossver-
anstaltung auszustellen. Die genaue Umsetzung (welche Anlässe, Anzahl Parkkarten) wird von der Liegenschafts-
verwaltung ausgearbeitet.  

Art. 16 Spezielle Beschränkungen 
Die Gemeinde kann Abstellflächen im Bereich von Verwaltungsgebäuden, Schulen sowie 
Sport- und Freizeitanlagen bezeichnen, auf denen nur unter bestimmten Bedingungen z.B.  
ausserhalb der Arbeitszeiten gegen Entrichtung einer Parkgebühr parkiert werden darf.  
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Art. 17 Behindertenparkplatz 
Nur wer gehbehindert ist oder eine gehbehinderte Person begleitet, darf auf entsprechend 
markierten Parkplätzen parkieren. Die «Parkkarte für behinderte Personen» ist gut sichtbar 
hinter der Frontscheibe anzubringen. Vgl. Art. 65 Abs. 5 Signalisationsverordnung (SSV) des 
Bundes 
 

V. Schlussbestimmungen 

Art. 18 Strafbestimmung 
1 Übertretungen werden bei öffentlichen Abstellflächen nach dem Strassenverkehrsrecht im 

Ordnungsbussenverfahren geahndet. 
 

2 Wer die Parkordnung missachtet oder die Parkgebühren für private Abstellflächen, welche 
dem Reglement unterstellt wurden, oder für Abstellflächen im Eigentum der Gemeinde 
nicht bezahlt, wird mit Busse bestraft. Die Strafbestimmung ist auf den betreffenden Lie-
genschaften an gut sichtbarer Stelle anzubringen.  

 
Abs. 1: Vgl. Bundesgesetz und Verordnung über Ordnungsbussen im Strassenverkehr (OBG und OBV). 
Ergänzung um Abs. 2 in Anlehnung an das neue Reglement der Stadt Luzern.  

Art. 19 Kontrolle 
1 Abstellflächen, die zur öffentlichen Strassenflächen im Sinne des Strassenverkehrsgeset-

zes gehören, werden durch die Polizei kontrolliert. Darunter fallen auch Abstellflächen im 
Eigentum der Gemeinde ohne Zweckbestimmung.  
 

2 Externe Leistenbringer können mit der Kontrolle von zweckbestimmten Abstellflächen im 
Eigentum der Gemeinde und privaten Abstellflächen, welche dem Reglement unterstellt 
wurden, und der Durchsetzung der Parkgebühren beauftragt werden. Es kann eine Um-
triebsentschädigung verlangt werden.  

 
Art. In Anlehnung an das neue Reglement der Stadt Luzern. Die Rechtsgrundlagen, Kontrolle und Zuständigkeiten 
unterscheiden sich je nach Art der Abstellfläche: öffentliche Abstellflächen (z.B. Strassenparkplätze Sempachstra-
sse), Abstellflächen im Eigentum der Gemeinde zweckbestimmt (z.B. Schulhäuser) oder nicht zweckbestimmt (z.B. 
Lippenrüti), private Abstellflächen, welche dem Reglement unterstellt werden.   

Art. 20 Vollzug 
Der Vollzug dieses Reglements obliegt dem Gemeinderat. 

Art. 21 Vorbehalt 
Das Strassenverkehrsrecht bleibt vorbehalten. 

Art. 22 Inkrafttreten 
Das vorliegende Reglement tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. 
 
 
GEMEINDERAT NEUENKIRCH 
Gemeindepräsident:     Gemeindeschreiberin II: 
 
Marcel Wolfisberg     Andrea Stocker 
 
Von der Gemeindeversammlung Neuenkirch beschlossen am 11. Juni 2026 
Ab dem 1. Februar 2018 entfällt die regierungsrätliche Genehmigungspflicht für Reglemente für das Parkieren auf 
öffentlichem Grund  
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